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L ü f t u n g s t e c h n i k

LEITLINIE
FÜR GROSSKÜCHEN, GROSSCATERI NG, SPITALSKÜCHEN

UND VERGLEICHBARE EI NRICHTUNGEN DER
GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG

EI NLEI TUNG

Die vorliegenden Leit linien gelten für Großküchen, Großcater ing, Spitalsküchen und
vergleichbare Einr ichtungen der Gem einschaft sverpflegung, die in den Geltungsbereich der
Lebensm it telhygieneverordnung fallen. I n Krankenhäusern und in vergleichbaren Einr ichtungen
m it besonderem I nfekt ionsrisiko ist zusätzlich auf die besonderen Risiken (im Rahm en der
Eigenkontrolle) Rücksicht zu nehm en.

I . BAULI CHE ANFORDERUNGEN AN RÄUME

1. In Räum en in denen m it Lebensm it teln um gegangen wird und Vorratsräumen
ausgenom men Trockenlager müssen die Wände bis zu einer Höhe von m indestens 2 m , sowie
Deckenvorrichtungen und in Kühlräum en alle Wände einschließlich der Decke, aus nicht
toxischem Material bestehen und glat te, fugenfreie, abwaschbare und hellfarbige Oberflächen
aufweisen. Die Decken und die übrigen Wandteilen können mit einem hellen, nicht
abblät ternden Anst rich versehen sein.

2. Fußböden in Räum en gem äß Pkt . 1 müssen aus wasserundurchlässigem , nicht saugendem ,
leicht zu reinigendem , desinfizierbarem und nicht toxischem Material bestehen. Sie m üssen
fugenfrei sein. Jegliche Bildung von Wasserpfützen m uss ausgeschlossen sein. Die Übergänge
von Wänden zum Fußboden m üssen so gestaltet sein, dass eine einwandfreie Reinigung und
Desinfekt ion m öglich ist . Die Abflussöffnungen selbst m üssen durch geeignete Vorr ichtungen
abgedeckt , geruchs- und rückstausicher sein, sich in einem baulich einwandfreien Zustand
befinden und von der Bauart her leicht zu reinigen sein.

3. In der Küche und, soweit erforderlich, auch in den Bet riebsräumen, müssen
Handwaschbecken in entsprechender Anzahl vorhanden sein. Es sind jedenfalls eigene
Handwaschbecken an den Arbeit splätzen für Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Mehlspeisen und
Fert igspeisen einzurichten. Handwaschbecken müssen m it Warm wasser versorgt werden. Die
Wasserauslässe dürfen weder von Hand noch m it dem Arm zu betät igen sein.

4. Küchen und dazugehörige Bet riebs-  und Vorratsräum e müssen entsprechend be- und
ent lüftbar sein. Durch Dunstabzüge oder eine wirksame Vent ilat ion ist einer Nebelbildung und
einer Bildung von Kondenswasser an Wänden, Decken und Einr ichtungen vorzubeugen.

5. Die Türen und Fenster m üssen dicht schließen, aus glat tem , nicht saugendem ,
korrosionsbeständigem , abwaschbarem und nicht toxischem Material bestehen oder mit einem
dauerhaften und abwaschbaren Belag oder Anstr ich versehen sein.
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6. Die Küche ist baulich in reine und in unreine Bereiche zu teilen, wobei durch entsprechende
räumliche Anordnung dieser Bereiche Kreuzkontam inat ionen verm ieden werden m üssen. Für
das Aufschlagen von rohen Eiern muss zweckm äßigerweise ein eigener Raum , zumindest aber
ein eigener, räumlich get rennter und gekennzeichneter Arbeit splatz mit eigenen Arbeit sgeräten
vorhanden sein. Für die Verarbeitung von rohem Geflügel muss ein eigener, räumlich
get rennter und gekennzeichneter Arbeit splatz mit eigenen Arbeitsgeräten vorhanden sein;
bevorzugt wäre ein eigener Raum einzurichten. Dasselbe gilt für die Verarbeitung von anderem
rohen Fleisch.

7. Für die Verarbeitung von ungewaschenem rohem Gemüse ist ein eigener Raum bzw.
entsprechend abgeschirmter Arbeit sbereich vorzusehen.

8. Für die in der Küche beschäft igten Personen m üssen eigene Toilet ten vorhanden sein. Die
Toilet ten dürfen keinen direkten Zugang zu Arbeit s-  und Lagerräum en haben. Die
Toilet teanlagen m üssen baulich gem äß den Pkt . 1 und 2 ausgestat tet sein und einen Vorraum
besit zen, in dem entsprechend ausgestat tete Handwaschbecken (gem äß dem Punkt I I / 3)
angebracht sind. Kleiderhaken sind in entsprechender Zahl vorzusehen.

9. Für die in der Küche beschäft igten Personen m üssen ausreichend Garderoben zur Verfügung
stehen. Auf die einschlägigen arbeitsrecht lichen Best im mungen wird hingewiesen.

I I . ANFORDERUNGEN AN EI NRI CHTUNGEN, GERÄTE UND GESCHI RRE

1. Einr ichtungen in Küchen, Vorratsräum en und Kühlräum en, einschließlich der Regale, haben
aus nicht toxischen Materialien zu bestehen und m üssen glat te, abwaschbare und
desinfizierbare Flächen aufweisen. I n die Küche dürfen ausschließlich Kunststoffpalet ten
eingebracht werden. Transportable Roste oder Bodenelem ente haben aus Kunststoff oder
Metall zu bestehen. Einrichtungen und Geräte sind so zu installieren, dass eine einwandfreie
Reinigung und Desinfekt ion m öglich ist .

2. Arbeit sflächen m üssen aus rost freiem Stahl oder Kunststoff bestehen. In der
Mehlspeisküche können für die Teigzubereitung Arbeit sflächen aus Holz verwendet werden. Die
Arbeit splat ten dürfen jedoch nicht aus Weichholz bestehen und deren Oberfläche muss glat t
und fugenfrei sein.

3. Neben den Handwaschbecken müssen Seifenspender und Papierhandtücher vorhanden sein.
Zum Trocknen der Hände sind ausschließlich Einweghandtücher aus gut saugendem Papier zu
verwenden. Für die Aufnahm e der gebrauchten Papierhandtücher sind Behälter vorzusehen.
Beim Ent leeren ist ein Anfassen der gebrauchten Papierhandtücher zu vermeiden (z.B. durch
Verwendung von Einwegkunststoffsäcken) .

4. Alle in der Küche verwendeten Geräte und Geschirre müssen aus nicht - toxischem Material
bestehen, leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein und dürfen keine Beschädigungen, die
Lebensm it tel nachteilig beeinflussen können, aufweisen.

5. Geräte, Geschirre und Behälter aus Holz sowie Überkartons dürfen in die reinen
Küchenbereiche nicht eingebracht werden. Ausgenom men sind Arbeit sgeräte aus Holz, für die
es aus arbeit stechnischen Gründen keine Alternat iven gibt .
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6. Haust iere, Topfpflanzen, Schnit tblum en und andere Zierpflanzen dürfen in Küchen und den
dazugehörigen Räumen nicht geduldet werden.

I I I . REI NI GUNG UND DESI NFEKTI ON VON RÄUMEN UND
EI NRI CHTUNGEN

1. Für Räum e in denen m it Lebensm it teln um gegangen wird, ist ein Reinigungs-  und
Desinfekt ionsplan zu erstellen, der die Erfordernisse der einzelnen Räum e berücksicht igt .

2. Mit der Durchführung und Überwachung der Reinigung und Desinfekt ion sind
Verantwort lichkeiten
festzulegen. Die Effizienz von Reinigungs-  und Desinfekt ionsm aßnahm en ist von autor isierten
Labors (§ 42, § 49 und § 50 Lebensmit telgesetz 1975) überprüfen zu lassen.

3. Jeder Desinfekt ion m uss eine gründliche Reinigung vorangehen.

4. Für die chem ische Desinfekt ion in Küchenbet rieben sind Desinfekt ionsm it tel zu verwenden,
die toxikologisch unbedenklich und im Verzeichnis der "Expert isenliste" der österreichischen
Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Prävent ivm edizin aufgenomm en sind. Reinigungs-
und Desinfekt ionsmit tel sind st reng nach Anwendungsvorschrift zu verwenden.

5. Die Arbeit sflächen einschließlich der angrenzenden Wände sind täglich nach Bet riebsschluss
zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren (Reinigungs-  und Desinfekt ionsplan) .
Zusätzlich sind erforderlichenfalls Zwischenreinigungen durchzuführen. Nach jeder
Verarbeitung von rohem Fleisch, rohem  Wild, rohem Geflügel, rohem Fisch oder nach dem
Aufschlagen von rohen Eiern ist eine Reinigung der Arbeit sfläche mit anschließender
Desinfekt ion durchzuführen. Nach der Einwirkung des Desinfekt ionsmit tels bzw. vor der
Wiederbenützung des Arbeit splatzes ist das Desinfekt ionsm it tel durch Spülen mit Wasser
sorgfält ig zu entfernen und soweit es erforderlich ist , m it Einwegtüchern t rocken
nachzuwischen.

6. Holzarbeitsflächen in der Mehlspeisküche sind täglich nach Betr iebsschluss und bei Bedarf
m ehrm als täglich zu reinigen. Gegebenenfalls ist m it einem rückstandsfreien
Desinfekt ionsm it tel auf Alkoholbasis (z. B. 70% Ethylalkohol) zu desinfizieren. (Reinigungs-
und Desinfekt ionsplan) .

7. Die Fußböden in Küchen- , Vorrats- , Kühl-  und Nebenräum en sind einwandfrei sauber zu
halten. Der Fußboden im Küchenbereich ist zum indest nach Arbeit sschluss, je nach
Notwendigkeit und Arbeitseinteilung auch m ehrm als täglich, gründlich nass zu reinigen. Die
Reinigung hat m it Heißwasser zu erfolgen (bessere Reinigungswirkung) . Eine m anuelle
Reinigung muss nach der "Zwei-Eim er Methode" durchgeführt werden. Trockenes Aufkehren ist
nicht zulässig. Ausgenomm en ist die Beseit igung von verschüt teten, t rockenen Lebensm it teln.
Zum indest einm al wöchent lich ist an die Reinigung des Fußbodens im Küchenbereich eine
Desinfekt ion anzuschließen. In hygienisch krit ischen Bereichen ist häufiger zu desinfizieren
(Reinigungs-  und Desinfekt ionsplan) .

8. Die Wände, Türen, Fenster so wie Beleuchtungskörper, Be-  und Ent lüftungsanlagen sind
sauber zu halten. Zumindest einm al wöchent lich sind die abwaschbaren Teile der Wände und
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die Türen nass zu reinigen und anschließend einer Desinfekt ion zu unterziehen. (Reinigungs-
und Desinfekt ionsplan)

9. Kühleinrichtungen und Kühlräum e sind sauber zu halten und so oft wie notwendig,
m indestens jedoch einm al m onat lich, nass zu reinigen und einer Flächendesinfekt ion zu
unterziehen. Tiefkühleinrichtungen sind einm al jähr lich abzutauen und auch zu reinigen und zu
desinfizieren. Das Desinfekt ionsmit tel ist von jenen Stellen, die m it Lebensmit teln in Kontakt
kom m en, durch Spülen m it Wasser sorgfält ig zu ent fernen. Soweit erforderlich, ist ein
Trockenwischen mit Einm altüchern vorzunehm en. Bei der Desinfekt ion von Kühleinrichtungen
ist zu beachten, dass t iefere Tem peraturen längere Einwirkungszeiten des Desinfekt ionsm it tels
erfordern. (Reinigungs-  und Desinfekt ionsplan)

10. Regale und Schubladen sind außen und innen sauber zu halten. Jene Teile, die m it
Lebensm it teln in Berührung komm en, sind erforderlichenfalls auch einer Desinfekt ion zu
unterziehen.

I V. GRUND-  UND ENDREI NI GUNG SOW I E DESI NFEKTI ON VON
GESCHI RR, GERÄTEN UND MASCHI NENTEI LEN

1. Geschirr , Geräte und Maschinenteile ( im Folgenden zusam m engefasst als Gegenstände
bezeichnet) müssen in entsprechenden Geschirrwaschm aschinen gereinigt und bevorzugt
thermisch desinfiziert werden. Geschirrwaschm aschinen sollen mit Tem peraturanzeigegeräten
ausgestat tet sein. I st dies nicht der Fall, ist durch eine Überprüfung sicherzustellen, dass die
vorgeschriebenen Tem peraturen erreicht  werden. Zur therm ischen Desinfekt ion muss beim
Nachspülen Wasser von mindestens 85° C mindestens 30 Sekunden auf die Gegenstände
einwirken. Diese Einwirkungszeit ist ausreichend, wenn vor dem Nachspülen bereit s eine
Tem peratur von 60° C erreicht wurde. Wird vor dem Nachspülen nur eine niedrigere
Tem peratur erreicht , ist die Dauer des Nachspülens so zu verlängern, dass das Geschirr m it
Sicherheit eine Tem peratur von 83° C erreicht . Nach der thermischen Desinfekt ion sollen die
Gegenstände m öglichst in Heißluft von 100° C get rocknet werden. I st dies nicht m öglich, soll
beim Nachspülen eine so hohe Tem peratur erreicht werden, dass die Gegenstände durch die
Eigenwärm e rasch abt rocknen. Not falls sind die Gegenstände mit Einm altüchern t rocken zu
wischen. Bei Geschirrwaschm aschinen kann auch eine chem othermische Desinfekt ion zur
Anwendung komm en. Die Wirkung dieses Verfahrens sowie dessen toxikologische
Unbedenklichkeit müssen jedoch durch Gutachten bestät igt sein.

2. Sollte aus technischen Gründen nur die m anuelle Reinigung und Desinfekt ion m öglich sein,
ist folgenderm aßen vorzugehen:
Die Reinigung ist mit Heißwasser durchzuführen. Nach gründlichem Reinigen und Nachspülen
sind die Gegenstände für m indestens zwei Minuten in Wasser von mindestens 85° C zu legen.
Es ist darauf zu achten, dass während dieser therm ischen Desinfekt ion die Tem peratur nicht
unter 80° C absinkt . Die Gegenstände sind nach der thermischen Desinfekt ion zweckm äßig
durch die Eigenwärm e t rocknen zu lassen, allenfalls sind sie m it Einwegtüchern t rocken zu
wischen. (Ein Besprühen von Gegenständen m it Dam pf hat keine Desinfekt ionswirkung.) I st
die Vornahme einer thermischen Desinfekt ion, z.B. wegen der Größe der Gegenstände, nicht
m öglich, ist nach der Reinigung wenn erforderlich (Reinigungs-  und Desinfekt ionsplan) ,
anschließend eine chemische Wisch-  oder Sprühdesinfekt ion durchzuführen. Das
Desinfekt ionsm it tel ist frühestens nach der vorgeschriebenen Einwirkungszeit oder vor
Wiederbenützung der Gegenstände durch besprühen m it Wasser sorgfält ig zu ent fernen.
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